
 

DEUTSCHE JUGENDKRAFT 

AUGSBURG - NORD e. V. 

 
 
Die DJK Augsburg Nord ist Mitglied des DJK Sportverbandes der Deut-
sche Jugendkraft des katholischen Bundesverbandes für Leistungs- und 
Breitensport, dessen Satzung und Ordnungen er untersteht.  
 
Unsere Satzung entspricht den Grundsätzen der DJK und unser Verein 
wir entsprechend diesen Grundsätzen geführt.  
 
Unser Vereinsvorstand erwartet von allen Vereinsmitgliedern: 
 

im Verein eine gute sportliche Kameradschaft zu pflegen, die politische 
Neutralität des Vereins zu wahren und die Meinung und religiöse Ein-
stellung Andersdenkender zu achten.  

 
am Sport- und Gemeinschaftsleben der DJK aktiv teilzunehmen und 
die Satzung und die Ordnungen der DJK einzuhalten sowie den Zielen 
der DJK nicht entgegenzuwirken.  
 
im Sport eine faire und kameradschaftliche Haltung zu zeigen und die 
Pflichten gegenüber den Fachverbänden zu erfüllen.  
 
die festgesetzten Beiträge zu entrichten.  
 
im Verein Dienste - insbesondere nach ihren Fähigkeiten - pädagogi-
sche und leitende Aufgaben zu übernehmen.  

 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich durch Vorstandsbeschluss aus der DJK 
Augsburg-Nord ausscheide, wenn ich offenkundig und trotz Ermahnung 
fortgesetzt gegen die satzungsmäßigen Pflichten sowie gegen die Ziele 
und Aufgaben der DJK verstoße.  
 

 

 
ZIEL UND AUFGABE DES VEREINS  
 

Der Verein ermöglicht seinen Mitgliedern in verschiedenen Sportarten die 
Ausübung sachgerechten Sports und hilft bei der Entfaltung eines christli-
chen Lebens. Er vertritt das Anliegen des Sports in Kirche und Gesell-
schaft. Zur Erreichung dieses Zieles übernimmt der Verein folgende Auf-
gaben:  
 

Der Verein fordert den Leistungs- und Breitensport, bestellt geeignete 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter, sorgt für die notwendige Ausbil-
dung aller Führungskräfte. bietet Bildungsgelegenheiten an und fördert 
die Heranbildung des Führungsnachwuchses.  
 
Er hält bildende Gemeinschaftsabende  
 
Er bemüht sich um die Erziehung und Bildung seiner Mitglieder in Frei-
zeit und Geselligkeit zu verantwortungsbewussten Christen und 
Staatsbürgern, zur Achtung der Andersdenkenden und Wahrung der 
Würde des Einzelnen in einer freien, rechtsstaatlichen und demokrati-
schen Lebensordnung  
 
Er sorgt für ausreichenden Versicherungsschutz und entsprechende 
Maßnahmen zur Unfallverhütung.  
 
Er nimmt teil an den gemeinsamen Veranstaltungen, Konferenzen und 
Schulungen der DJK und ist bemüht um die Verbreitung und Auswer-
tung des DJK Schrifttums.  
 
Er arbeitet mit den Deutschen Sportverbänden und den örtlichen 
Sportvereinen in guter sportlicher Kameradschaft zusammen und ist 
bereit, Mitglieder für Führungsaufgaben im Sport zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Er ist bereit, Aufgaben in Kirche und Gesellschaft mit zu tragen. Er 
verpflichtet sich zu politischer Neutralität und zu religiöser und weltan-
schaulicher Toleranz. 

 



 
Aufnahme von Mitgliedern in den Verein  
 

 
Die Anträge auf Aufnahme in den Verein sind bei den Abteilungsleitern / -
leiterinnen, dem Kassier oder beim Vereinsvorstand einzureichen. Die 
Abteilungsleiter/ -leiterinnen bzw. der Kassier leiten die Anträge an den 
Vereinsvorstand weiter.  
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem nächsten Monatsersten der auf den 
Monat folgt, in dem der Antrag beim Vereinsvorstand eingegangen ist.  
Die ersten drei Monate gelten als Probezeit. Nach Ablauf der Probezeit 
entscheidet der Vereinsvorstand endgültig über die Aufnahme in den 
Verein.  
Dem Aufnahmeantrag minderjähriger Antragsteller müssen die gesetzli-
chen Vertreter (Eltern, Elternteil oder Vormund) schriftlich zustimmen.  
 

Beendigung der Mitgliedschaft: 
 

 
Die Mitgliedschaft endet außer durch Tod durch Austritt oder durch Aus-
schluss aus dem Verein.  
Der Austritt aus dem Verein ist dem Vereinsvorstand schriftlich zu erklä-
ren. Bestehen noch Verpflichtungen gegenüber dem Verein, so wird der 
Austritt erst wirksam, wenn alle Verpflichtungen dem Verein gegenüber 
erfüllt sind.  
Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet der Vereinsvorstand. 
Der Ausschluss hat zu erfolgen, wenn das Mitglied offenkundig und trotz 
Ermahnung fortgesetzt gegen seine satzungsmäßigen Pflichten sowie die 
Ziele und Aufgaben der DJK verstößt.  
 

 
AUFNAHMEANTRAG 

 
DJK Augsburg-Nord e. V., Martin-Gomm-Weg 2, 86169 Augsburg 

 

Ich beantrage unter Anerkennung der Satzung und den umseitig stehenden Be-
dingungen die Aufnahme in die DJK Augsburg Nord. e.V. : 
 

  
Abteilung 
 

            
Name Vorname 
 

                   
Straße, Hs-Nr. PLZ, Ort  
 

                  
Tel.-Nr.  Geb.-Datum Beruf  
 

      
E-Mail-Adresse 
 

 
Datum und Unterschrift (bzw. Unterschrift des Erziehungsberechtigten)  
 

Abbuchungsermächtigung im Lastschrift-Einzugsverfahren 
 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die DJK Augsburg Nord e. V. widerruflich, die von 
mir/uns zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines / un-
seres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen  
 

                    
Konto-Nr. Bank-Institut BLZ  
 

      
Konto-Inhaber Unterschrift  

DJK-Bankverbindung:    Kto-Nr. 6770292830   Hypo Vereinsbank Augsburg 
                                       BLZ:  720 200 70

 


